
04.04.2025
Drucksache 8/902

Druck: Thüringer Landtag, 17. April 2025

Thüringer Landtag
8. Wahlperiode

Sanierungsstand und Speisenversorgung an den Schulen im Landkreis Altenburger 
Land

Das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur hat die Kleine Anfrage 8/526 vom 24. Feb-
ruar 2025 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. April 2025 beantwortet:

1.	 Wie	hoch	beziffert	die	Landesregierung	den	aktuellen	Investitionsbedarf	für	Sanierungs-	und	Moderni-
sierungsmaßnahmen an den Schulen im Landkreis Altenburger Land (bitte nach dem Namen der Schu-
le	und	den	nötigen	Investitionssummen	aufschlüsseln)?

Antwort:
Der	Investitionsbedarf	im	Schulbereich	ist	grundsätzlich	nicht	nur	vom	baulichen	Zustand	der	einzelnen	
Schulgebäude	abhängig,	sondern	wird	zu	einem	erheblichen	Teil	durch	finanzpolitische	und	schulorgani-
satorische	Entscheidungen	der	Schulträger	im	Rahmen	ihrer	kommunalen	Selbstverwaltung	beeinflusst.	
So	hat	ein	baulich	maroder	Schulstandort	möglicherweise	keinen	Investitionsbedarf,	weil	der	Schulträ-
ger	dessen	Auflösung/Verlagerung	erwägt,	während	an	einem	vollsanierten	Standort	Erweiterungs-	und	
damit	Investitionsbedarf	bestehen	kann.	

Neben	dem	baulichen	Zustand	führen	die	regional	sehr	unterschiedlichen	demografischen	Entwicklun-
gen	sowie	die	daran	orientierten	Entscheidungen	der	Schulträger	zum	Schulnetz	(Verlagerung,	Schlie-
ßung	oder	Zusammenlegung	beziehungsweise	Erweiterung	von	Schulen)	sowie	bildungspolitische	und	
schulfachliche	Entscheidungen	(Umwandlung	in	Gemeinschaftsschulen,	neue	pädagogische	Konzepte	
und	so	weiter)	regelmäßig	zu	erheblichen	Investitionsbedarfen.	

Weiterhin	obliegt	die	Erhebung	und	Feststellung	eines	möglichen	Investitionsbedarfs	an	Schulen	sowie	
eine	sich	daraus	möglicherweise	ergebende	Notwendigkeit	der	Realisierung	entsprechender	baulicher	
Vorhaben	den	Schulträgern	im	Rahmen	ihrer	Schulträgerschaft.	Nach	§	13	des	Thüringer	Schulgeset-
zes	sind	diese	dafür	zuständig,	das	notwendige	Schulangebot	und	die	erforderlichen	Schulanlagen	vor-
zuhalten.	Dies	umfasst	im	Rahmen	der	kommunalen	Selbstverwaltung	neben	der	eigenverantwortlichen	
Entscheidung	über	die	Notwendigkeit	und	die	Durchführung	von	Investitionen	in	die	bauliche	Schulin-
frastruktur	beispielsweise	auch	die	Anmeldung	und	Begründung	eines	in	diesem	Zusammenhang	be-
stehenden	Förderbedarfs.	

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Jankowski und Thomas Hoffmann (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur
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Eine	kontinuierliche	Erhebung	des	Investitionsbedarfs	für	einzelne	Schulstandorte	erfolgt	durch	die	Lan-
desregierung	aus	den	vorstehend	genannten	Gründen	nicht.	Die	Landesregierung	erlangt	somit	regel-
mäßig	erst	dann	Kenntnis	von	Investitionsbedarfen	der	Schulträger,	wenn	diese	für	konkret	beabsich-
tigte	Investitionsvorhaben	an	einzelnen	Schulstandorten	einen	Förderbedarf	anmelden.	Daher	liegen	ihr	
für	die	einzelnen	Schulen	des	Landkreises	Altenburger	Land	keine	belastbaren	Daten	über	bestehen-
de	Investitionsbedarfe	vor.

Allerdings	wurde	im	Jahr	2022	eine	Bedarfsanalyse	für	die	zukünftige	Schulbauförderung	durchgeführt	
und	hierzu	von	den	33	staatlichen	Schulträgern	der	mittelfristige	Investitionsbedarf	abgefragt.	Da	der	
Landkreis	Altenburger	Land	im	Rahmen	dieser	Erhebung	jedoch	keine	Daten	übermittelt	hat,	liegen	der	
Landesregierung	auch	keine	Angaben	zum	insgesamt	bestehenden	Investitionsbedarf	an	den	Schulen	
dieses Landkreises vor.

2. Welche Schulen im Landkreis Altenburger Land wurden in den vergangenen zehn Jahren vom Freistaat 
Thüringen	für	die	Sanierung	und	Modernisierung	mit	Investitionsmitteln	bedacht	(bitte	in	Jahresschei-
ben	angeben	und	nach	dem	Namen	der	Schule,	der	Art	der	Investitionsmaßnahme	und	der	Investitions-
summe	aufschlüsseln)?

Antwort:
In	den	vergangenen	zehn	Jahren	konnten	insgesamt	sechs	Schulen	des	Landkreises	Altenburger	Land	
mit	Investitionsmitteln	bedacht	werden.	Die	Förderung	beschränkte	sich	dabei	nicht	nur	auf	Sanierungs-	
und	Modernisierungsmaßnahmen,	sondern	umfasste	daneben	auch	Erweiterungs-	und	Umbauvorhaben.

Die	detaillierten	Angaben	zu	den	vom	Freistaat	geförderten	Schulen	des	Landkreises	Altenburger	Land	
sind in Anlage 1 dargestellt.

Darüber	hinaus	wurde	und	wird	den	staatlichen	Schulträgern	zusätzlich	zu	den	Projektförderungen	eine	
jährliche	projektunabhängige	 Investitionspausche	 für	Schulgebäude	nach	§	22	Thüringer	Finanzaus-
gleichsgesetz	(ThürFAG)	als	pauschale	investive	Ergänzungszuweisung	zur	Verfügung	gestellt,	welche	
ebenfalls	für	Schulbauinvestitionen	verwendet	werden	kann.	Über	deren	Verwendung	entscheiden	die-
se	jedoch	im	Rahmen	des	Verwendungszwecks	in	eigener	Zuständigkeit,	sodass	hierzu	keine	schulbe-
zogenen	Übersichten	vorliegen.	Der	Landkreis	Altenburger	Land	erhielt	auf	diesem	Wege	in	den	Jahren	
2015	bis	2024	Investitionsmittel	in	Höhe	von	insgesamt	circa	7,15	Millionen	Euro.

3. Für welche Schulen wurden im Landkreis Altenburger Land in den vergangenen zehn Jahren Förder-
mittelanträge	für	Investitionsmittel	beim	Freistaat	Thüringen	beantragt	(bitte	in	Jahresscheiben	angeben	
und	nach	dem	Namen	der	Schule,	der	Art	der	Investitionsmaßnahme,	der	Investitionssumme	und	dem	
Status	[bewilligt/nicht	bewilligt]	aufschlüsseln)?

Antwort:
Vom	Landkreis	Altenburger	Land	sind	in	den	vergangenen	zehn	Jahren	verschiedene	Investitionsvor-
haben	an	Schulen	zur	Förderung	angemeldet	worden,	welche	sich	nicht	nur	auf	bauliche	Sanierungs-	
und	Modernisierungsmaßnahmen	beschränkten,	sondern	beispielsweise	auch	auf	die	Erneuerungen	
von	Möblierungen	und	sonstiger	allgemeiner	Ausstattung	oder	die	Ertüchtigungen	von	technischer	Aus-
stattung ausgerichtet waren.

Die	erbetenen	Projektdaten	sowie	der	Status	können	der	beigefügten	Anlage	2	entnommen	werden.

4.	 Welche	Schulen	verfügen	über	welche	Möglichkeit	der	Speisenversorgung	 (bitte	aufschlüsseln	nach	
Schulen	mit	einer	eigenen	Küche	und	eigener	Speisenversorgung	für	die	Schüler,	Schulen	mit	Speise-
raum	und	externer	Belieferung,	Schulen	ohne	Speiseraum	und	ohne	Speisenversorgung)?

Antwort:
Die	Organisation	und	Ausgestaltung	der	Schulverpflegung	ist	Aufgabe	des	Landkreises	Altenburger	Land	
im	Rahmen	dessen	Schulträgerschaft.	Gemäß	§	3	Abs.	1	des	Thüringer	Gesetzes	zur	Finanzierung	der	
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staatlichen	Schulen	(ThürSchFG)	ist	der	Schulträger	verantwortlich	für	den	Schulaufwand.	Zum	Schul-
aufwand	zählen	nach	§	3	Abs.	2	Nr.	1	und	7	ThürSchFG	sowohl	die	Bereitstellung,	Einrichtung,	Aus-
stattung,	Bewirtschaftung	und	Unterhaltung	der	Schulanlage	als	auch	die	regelmäßige	Versorgung	der	
Schülerinnen	und	Schüler	mit	Mittagessen.	Der	Landesregierung	liegen	daher	hierzu	keine	Daten	und	
Erkenntnisse vor.

Schütz 
Minister

Anlagen* 

Endnote:

*	 Auf	einen	Abdruck	der	Anlagen	wird	verzichtet.	Die	Anlagen	stehen	unter	der	oben	genannten	Drucksachennummer	
elektronisch	im	Abgeordneteninformationssystem	und	in	der	Parlamentsdokumentation	unter	der	Internetadresse 
www.parldok.thueringer-landtag.de	zur	Verfügung.	Die	Fragesteller,	die	Fraktionen	und	die	Landtagsbibliothek	er-
halten	je	ein	Exemplar	der	Anlagen	in	der	Papierfassung.

http://www.parldok.thueringer-landtag.de


Jahr

(Bewilligungsjahr)

Name der Schule Art der Investitionsmaßnahme

(Vorhabenbezeichnung)

Investitions-
summe

(Gesamtkosten)

bewilligte
Zuwendung

2016 Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln Sanierung und Erweiterung 3.617.470,00 € 1.913.000,00 €

2017 Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln Sanierung und Erweiterung - Nachförderung zur Bewilligung
2016 173.000,00 €

2018 Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln Sanierung und Erweiterung - Nachförderung zur Bewilligung
2016 145.760,00 €

2018 Grundschule in Nobitz Abbruch Haus 2 sowie Sanierung, Umbau und Erweiterung
Haus 3 4.897.000,00 € 3.541.456,00 €

2019 Lerchenberggymnasium in Altenburg Sanierung des Hauptgebäudes und der Verbindungsbauten 1.279.903,00 € 955.720,00 €
2019 Grund- und Regelschule in Rositz Sanierung der Sporthalle 1.134.909,45 € 690.084,00 €

2018 Grundschule in Nobitz Abbruch Haus 2 sowie Sanierung, Umbau und Erweiterung
Haus 3 - Nachförderung zur Bewilligung 2018 319.510,00 €

2020 Landschule Pleißenaue (Regelschule) in
Treben

Sanierung und Erweiterung des Sanitär- und
Umkleidebereiches der Sporthalle 981.313,00 € 538.789,00 €

2020
Landschule Pleißenaue (Regelschule) in
Treben

Sanierung und Erweiterung des Sanitär- und
Umkleidebereiches der Sporthalle - Nachförderung zur
Bewilligung 2023

61.550,00 €

2024 Veit-Ludwig-von Seckendorff-Gymnasium in
Meuselwitz

Sanierung der Sporthalle inkl. Sozialtrakt 3.895.623,83 € 2.236.937,00 €

KA 8/526 - Anlage 1
Schulen des Landkreises Altenburger Land, die in den vergangenen 10 Jahren (2015-2024) mit Investitionsmitteln für die Sanierung und Modernisierung bedacht wurden
(Frage 2)
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Jahr

(Antragsjahr)

Name der Schule Art der Investitionsmaßnahme

(Vorhabenbezeichnung)

Investitions-
summe

(Gesamtkosten)

beantragte
Zuwendung

Status

(bewilligt bzw.
nicht bewilligt)

2015 Lerchenberggymnasium in Altenburg Teilsanierung 1.835.000,00 € 1.009.050,45 € nicht bewilligt
2016 Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln Sanierung und Erweiterung 3.617.470,00 € 1.913.000,00 € bewilligt
2016 Grundschule in Nobitz Sanierung, Umbau und Erweiterung Haus 3, Abriss Haus 2 3.500.000,00 € 2.304.600,00 € nicht bewilligt
2017 Grundschule in Nobitz Sanierung, Umbau und Erweiterung Haus 3, Abriss Haus 2 3.565.000,00 € 2.286.700,00 € nicht bewilligt
2018 Grundschule in Nobitz Abbruch Haus 2 sowie Sanierung, Umbau und Erweiterung Haus 3 4.897.000,00 € 3.541.456,00 € bewilligt

2018 Landschule Pleißenaue (Regelschule) in Treben Sanierung und Umbau des Sanitär- und Umkleidebereiches der
Sporthalle 652.200,00 € 457.600,00 € nicht bewilligt

2018 Förderzentrum Schmölln Sanierung des Flachdaches (mit Dämmung) 350.000,00 € 266.800,00 € nicht bewilligt
2018 Lerchenberggymnasium in Altenburg Sanierung des Hauptgebäudes und der Verbindungsbauten - 1. BA 1.300.000,00 € 828.000,00 € nicht bewilligt
2019 Lerchenberggymnasium in Altenburg Sanierung des Hauptgebäudes und der Verbindungsbauten 1.279.903,00 € 955.720,00 € bewilligt
2019 Grund- und Regelschule in Rositz Sanierung der Sporthalle 1.134.909,45 € 690.084,00 € bewilligt

2019 Landschule Pleißenaue (Regelschule) in Treben Sanierung und Umbau des Sanitär- und Umkleidebereiches der
Sporthalle 731.500,00 € 528.200,00 € nicht bewilligt

2020 Landschule Pleißenaue (Regelschule) in Treben Sanierung und Erweiterung des Sanitär- und Umkleidebereiches der
Sporthalle 981.313,00 € 538.789,00 € bewilligt

2021 Veit-Ludwig-von Seckendorff-Gymnasium in
Meuselwitz

Sanierung der Sporthalle inkl. Sozialtrakt 3.895.623,83 € 2.236.937,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Altkirchen Ausstattung des Hortbereichs mit einer 8-er Tischkombination, einem
Getränkewagen und einem Desinfektionsspender sowie des Außenbereichs mit
einer Tischtennisplatte und einer mobilen Basketballanlage 3.600,00 € 3.240,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Gößnitz Ausstattung des Hortbereichs mit mobilen Desinfektionsspendern und einer
Couch sowie des Außenbereichs mit Sitzgruppen und einem Sonnensegel 2.650,00 € 2.385,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule "Theodor Körner"
Großstechau

Ausstattung eines Hortraumes mit Mobiliar sowie des Hortbereichs mit mobilen
Desinfektionsspendern 18.512,00 € 16.660,80 € bewilligt

2021 Wieratalschule Langenleuba-Niederhain
Staatliche Grundschule

Ausstattung des Hort- und Außenbereichs mit vier mobilen
Desinfektionsspendern, einem Tischkicker und einer mobilen Basketballanlage 2.000,00 € 1.800,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Lucka Ausstattung des Hort- und Außenbereichs mit drei mobilen
Desinfektionsspendern, einem Tischkicker, drei Pedal-Rollern und einer
überdachten Sitzgruppe

3.310,00 € 2.979,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Meuselwitz Ausstattung von drei Horträumen sowie drei im Rahmen der Hortbetreuung
genutzten Klassenräumen (Anteil Hort) mit Verschattungsanlagen und drei
mobilen Desinfektionsspendern sowie des Außenbereichs mit sechs Rollern 3.150,00 € 2.835,00 € bewilligt

KA 8/526 - Anlage 2
Schulen des Landkreises Altenburger Land, für die in den vergangenen 10 Jahren (2015-2024) Investitionsmittel beantragt wurden inkl. Status der Anträge (Frage 3)
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Jahr

(Antragsjahr)

Name der Schule Art der Investitionsmaßnahme

(Vorhabenbezeichnung)

Investitions-
summe

(Gesamtkosten)

beantragte
Zuwendung

Status

(bewilligt bzw.
nicht bewilligt)

2021 Staatliche Grundschule Nobitz Ausstattung des Hort- und Außenbereichs mit zwei mobilen
Desinfektionsspendern, zwei Tischtennisplatten und einer mobilen
Basketballanlage

1.700,00 € 1.530,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Posa Ausstattung des Hort- und Außenbereichs mit mobilen Desinfektionsspendern,
Mobiliar und Außensitzgruppe 18.000,00 € 16.200,00 € bewilligt

2021 INSOBEUM Rositz
Staatliche Grundschule

Neugestaltung der Hortküche, Ausstattung der Hortküche mit Mobliar, des Hort-
und Außenbereichs mit drei mobilen Desinfektionsspendern und fünf Rollern 9.000,00 € 8.100,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Schmölln Neugestaltung der Hortküche, Ausstattung der Hortküche mit Mobiliar und
Elektrogeräten, des Hort- und Außenbereichs mit drei mobilen
Desinfektionsspendern und Ballfangschutz

12.000,00 € 10.800,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Thonhausen Ausstattung des Hortbereichs mit Mobiliar, mobilen Desinfektionsspendern und
einem Multi-Spieltisch 4.100,00 € 3.690,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Wintersdorf Ausstattung des Hortbereichs mit Sonnenschutz (Rollos), zwei mobilen
Desinfektionsspendern und einem Billiardtisch sowie des Außenbereichs mit
einem BobKart

2.000,00 € 1.800,00 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Windischleuba Investive Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung, Planung und Durchführung der
Baumaßnahme, Baumaßnahmen zur Neugestaltung von Spiel- und
Bewegungsflächen im Außengelände der Schule, Ausstattung des
Hortbereichs mit mobilen Desinfektionsspendern, Mobiliar und Sonnenschutz
(Rollos) sowie des Außenbereichs mit Spiel - und Sportgeräten,
Sitzgelegenheiten, Abfallbehältern sowie einem Sonnensegel

382.567,48 € 344.310,73 € bewilligt

2021 Staatliche Grundschule Nobitz 1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit Informations-
und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im Ergebnis der Investition in
allen unterrichtsrelevanten Räumen der Schule Zugang zum Internet mit
mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von digitalen Arbeitsmitteln
3. Ausstattung mit mobilen digitalen Endgeräten

29.867,93 € 29.867,93 € bewilligt

2022 Staatliche Grundschule Windischleuba 1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

75.500,00 € 75.500,00 € bewilligt
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Jahr

(Antragsjahr)

Name der Schule Art der Investitionsmaßnahme

(Vorhabenbezeichnung)

Investitions-
summe

(Gesamtkosten)

beantragte
Zuwendung

Status

(bewilligt bzw.
nicht bewilligt)

2022 INSOBEUM Rositz
Staatliche Grundschule

1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

65.000,00 € 65.000,00 € bewilligt

2022 Staatliche Grundschule Schmölln 1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

65.000,00 € 65.000,00 € bewilligt

2022 Staatliche Regelschule "Am Eichberg" Schmölln 1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

375.000,00 € 375.000,00 € bewilligt

2022 Friedrichgymnasium Altenburg
Staatliches Gymnasium

1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

148.500,00 € 148.500,00 € bewilligt

2022 Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln
Staatliches Gymnasium

1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

200.000,00 € 200.000,00 € bewilligt
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Jahr

(Antragsjahr)

Name der Schule Art der Investitionsmaßnahme

(Vorhabenbezeichnung)

Investitions-
summe

(Gesamtkosten)

beantragte
Zuwendung

Status

(bewilligt bzw.
nicht bewilligt)

2022 Lerchenberggymnasium Altenburg
Staatliches Gymnasium

1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

220.000,00 € 220.000,00 € bewilligt

2022 Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft
und Soziales

1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

150.000,00 € 150.000,00 € bewilligt

2022 Johann-Friedrich-Pierer-Schule
Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und
Technik

1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

150.000,00 € 150.000,00 € bewilligt

2023 Staatliche Grundschule Lucka 1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

65.000,00 € 65.000,00 € bewilligt

2023 Staatliche Regelschule Lucka 1. Ertüchtigung der LAN-WLAN-Netzwerkstruktur entsprechend den
"Empfehlungen für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit
Informations- und Medientechnik" vom 27. Juni 2019, so dass im
Ergebnis der Investition in allen unterrichtsrelevanten Räumen der
Schule Zugang zum Internet mit mobilen Endgeräten besteht.
2. Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitaler Präsentationstechnik

65.000,00 € 65.000,00 € bewilligt
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